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Mitgliedschaftsantrag 

Ich beantrage, als Mitglied in den Tierschutzverein Katzennetzwerk e.V. aufgenommen zu werden. 

Name, Vorname  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Wohnort  

Geburtsdatum  

Telefonnummer  

Email-Adresse  

  

Der Mindestjahresbeitrag beträgt zurzeit 12,00 € und ist bis zum 31.01. eines jeden Jahres fällig.  
Sämtliche Mitglieder können freiwillig gerne höhere Beiträge leisten! 

Mein Jahresbeitrag, 
den ich entrichte 
beträgt EUR 

 

Meine Zahlungsweise  Überweisung  Bankeinzug  

 Erstbeitrag ist innerhalb von 14 Tagen 
zu zahlen. 
Folgebeiträge bis zum 31.01. des 
Beitragsjahres auf das Vereinskonto 
überweisen. Bei Austritt erfolgt keine 
anteilige Beitragserstattung. 
Bei Überweisung bitte 
„Mitgliedsbeitrag“, Mitgliedsnummer 
und Jahr angeben. 

Der Erstbeitrag wird innerhalb von 14 Tagen eingezogen. 
Folgebeiträge werden zwischen 31.01. und 15.03. von uns 
eingezogen. 
Bitte Bankdaten angeben. 

Kontoinhaber 
 

IBAN 
 

  

Mitgliedschaft  Fördermitglied  aktives Mitglied 

  Art der Aktivität 
(Pflegestelle, 
Vorkontrolle, 
Inserierer, …) 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

Wir bedanken uns im Namen der notleidenden Katzen herzlich für Deine Unterstützung. 

 
Der Verein Katzennetzwerk e.V. wurde mit der Bescheinigung des Finanzamtes Velbert 
vom 06.07.2012 als besonders förderungswürdig i. S. d. §§ 51 ff. AO anerkannt 


